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Bezirksamt Mitte von Berlin  Datum:  .02.2020 
Ordnung, Personal und Finanzen  Tel.:  32200 
  

 Bezirksamtsvorlage Nr.  1039 
zur Beschlussfassung ‐ 
für die Sitzung am Dienstag, dem 25.02.2020 

Gegenstand der Vorlage: 

Einbringung einer Vorlage ‐ zur Kenntnisnahme bei der Bezirksverordnetenversammlung 
zur Drucksache Nr. 0139/V, Beschluss vom 19.01.2017 betrifft: 
 
Keine Verdrängungspolitik am Hansaplatz 

1. Berichterstatter/in: 

Bezirksbürgermeister von Dassel 

2.  Beschlussentwurf: 

I. Das Bezirksamt beschließt:  

Die beigefügte Vorlage ‐ zur Kenntnisnahme ‐ „Keine Verdrängungspolitik am 
Hansaplatz“ als Schlussbericht. 

II. Bei der Bezirksverordnetenversammlung ist die beigefügte Vorlage zur 

Kenntnisnahme einzubringen. 

III. Mit der Durchführung des Beschlusses wird die Abteilung Ordnung, Personal und 

Finanzen beauftragt. 

IV. Veröffentlichung: ja 

V. Beteiligung der Beschäftigtenvertretungen: nein 

a) Personalrat: nein 

b) Frauenvertretung: nein 

c) Schwerbehindertenvertretung: nein 

d) Jugend‐ und Auszubildendenvertretung: nein 

3. Begründung, Rechtsgrundlage und Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die 
Finanzplanung: 

bitten  wir,  der  beigefügten  Vorlage  an  die  Bezirksverordnetenversammlung  zu 
entnehmen. 
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4. Gleichstellungsrelevante Auswirkungen: 

Nein 

5. Behindertenrelevante Auswirkungen: 

Nein 

6. Integrationsrelevante Auswirkungen:  

Nein 

7. Sozialraumrelevante Auswirkungen:  

Nein 

8. Mitzeichnung(en):  

Nein 

Bezirksbürgermeister von Dassel  

  

  

  

 

Abzeichnung(en)
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Bezirksamt Mitte von Berlin Datum: .2020 
Ordnung, Personal und Finanzen Tel.: 32200 
  

Bezirksverordnetenversammlung Drucksache Nr.: 0139/V 
Mitte von Berlin 

 

 Vorlage -zur Kenntnisnahme- über Keine Verdrängungspolitik am Hansaplatz 

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen: 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.01.2017 folgende Anregung an 
das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 0139/V) 
 
Das Bezirksamt wird ersucht sich im Sinne der Koalitionsvereinbarung zum Thema Wohnungslo-
senhilfe für die Aktivitäten des Vereins Berliner Obdachlosenhilfe e.V. am Hansaplatz einzuset-
zen. Unter Einbezug der dortigen Bevölkerung und des Vereins im Rahmen des Runden Tisches 
Hansaplatz soll nach tragbaren Möglichkeiten gesucht werden, wie der Verein weiterhin woh-
nungs- und obdachlose Menschen in der Nähe des Hansaplatzes regelmäßig versorgen kann. 
 
Das Bezirksamt wird im Weiteren ersucht, sich gegenüber dem/den Eigentümer/n des Parkplat-
zes auf dem Hansaplatz bzw. anderen Eigentümer*innen, die über freie Platzflächen am Hansa-
platz verfügen (z. B. Vorplatz Ev. Kaiser-Friedrich-Gedächtnis-Kirchengemeinde) dafür einzuset-
zen, dass der Berliner Obdachlosenhilfe kurzfristig einen fester Standort zur Essenverteilung für 
Obdachlose ermöglicht wird. 
 
Das Bezirksamt hat am 25.02.2020 beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu Nach-
folgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen: 

Das Bezirksamt bedauert, dass seine personellen Kapazitäten nicht ausreichten, um das Ersuchen 
der BVV zeitnah zu beantworten und entschuldigt sich für die lange Zeitdauer, die die BVV auf 
die entsprechende VzK warten musste. Da die Thematik auf verschiedenen Ebenen der BVV dis-
kutiert wurde und so die BVV vom aktuellen Stand der Entwicklungen unterrichtet war, erschien 
es dem Bezirksamt vertretbar, dieses Ersuchen nicht prioritär zu behandeln. Gleichwohl wird das 
Bezirksamt in Zukunft bemüht sein, eine solch lange Bearbeitungsdauer von Drucksachen der 
BVV zu verhindern. 

Das Bezirksamt hat in o.g. Angelegenheit versucht, durch eine angedachte Veränderung des 
Standplatzes zur Deeskalation auf dem Hansaplatz beizutragen. Leider wurde dies durch die feh-
lende Bereitschaft zu einem Standortwechsel durch die Obdachlosenhilfe behindert. Bereits in 
der Vergangenheit wurden Angebote der Bezirksverwaltung zur Mitwirkung an Problemlösungen 
weder angenommen noch unterstützt. Der Träger zeigte sich insgesamt nur wenig kooperativ. 

Die Situation am Hansaplatz ist dem Bezirksamt gut bekannt. Wie die Obdachlosenhilfe aus ihren 
eigenen Erfahrungen mit obdachlosen Menschen wissen dürfte, nehmen viele obdachlose Men-
schen leider die behördliche Hilfe aufgrund ihrer psychischen Verfasstheit nicht an. Hier sind alle 
Menschen und Organisationen aufgerufen, die mit wohnungslosen Menschen Kontakt haben, für 
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eine Annahme der staatlichen Hilfe zu werben und den Weg ins Hilfesystem zu begleiten. Auf Bit-
ten der Anwohnendenschaft sowie der Anrainer vor Ort hat das Bezirksamt Ende 2019 den Ein-
satz eines Platzdienstes erprobt, der allgemeinhin sehr positiv aufgenommen wurde. Ferner 
wurde auch der sozialpsychiatrische Dienst des Bezirksamtes auf die Situation auf dem Platz auf-
merksam gemacht, so dass eine psychiatrische Ansprache und Hilfevermittlung vor Ort ermög-
licht wird. 

A) Rechtsgrundlage:  

§ 13 i.V.m. § 36 BezVG 

B) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung 

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben: 

Keine 

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen: 

Keine 

Berlin, den           .2020 

Bezirksbürgermeister von Dassel  
 


